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Änderung der Richtlinie des Landes 
Schleswig-Holstein zum Ausbau von 

Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflege 

(Landesinvestitionsprogramm 2019-2024)* 
Bekanntmachung des Ministerums für Soziales, Gesundheit, 
Jugend, Familie und Senioren 
vom 02. Juni 2020 - VIII 342 -

1 Förderziel und Zuwendungszweck 

1 . 1 Ziel des Landesinvestitionsprogramms 2019 bis 
2024 ist es, die Betreuungsangebote für Kinder 
von der Geburt bis zum Schuleintritt in Kinder
tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 
bedarfsgerecht auszubauen. Eine Förderung ist für 
Neubau-, Ausbau-, Umbau-, Sanierungs- und Aus
stattungsinvestitionen möglich, die der Schaffung 
oder Ausstattung zusätzlicher Betreuungsplätze 
dienen. 

1 .2 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richt
linie und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 
Landeshaushaltsordnung {VV /VV-K zu § 44 LHO) 
Zuwendungen für die Schaffung zusätzlicher Be
treuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege. 

1 .3 Zusätzliche Betreuungsplätze im Sinne dieser 
Richtlinie sind Betreuungsplätze, die entweder neu 
entstehen oder solche ersetzen, die ohne Erhal
tungsmaßnahmen oder bei Anwendung der gesetz
lichen Raumstandards nach § 23 Absatz 1 und 2 
des Kindertagesförderungsgesetzes wegfielen. Ein 
Anspruch der Antragstellerin bzw. des Antragstel
lers auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. 
Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde auf
grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel. 

2 Gegenstand der Förderung 

2.1 Gewährt werden Zuwendungen für Investitionen 
in bauliche Maßnahmen zur Schaffung erforder
licher zusätzlicher Betreuungsplätze. Erforderlich 
sind Plätze, die in den Bedarfsplan des örtlichen 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe aufgenommen 
werden. 

2.2 Ist die Antragstellerin oder der Antragsteller 
nicht Eigentümer des Gebäudes, auf das sich die 
Maßnahme bezieht, ist diese förderfähig, wenn 
entweder 

a) der Eigentümer des Gebäudes eine juristische
Person ist,

- deren Zweck Betrieb, Bewirtschaftung, Über
lassung des Gebäudes für die entsprechende
Kindertageseinrichtung ist oder

*) Ändert Bek. vom 23. Mai 2020, GI.Nr. 6662.46 
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